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X Beschlussvorlage  O Diskussionsgrundlage  O Informationsvorlage* 

 *ausschließlich zur Information, ohne Diskussion 

Eingereicht von: (Erstellt von:) Pütsch (Steinmetz) 

Beratendes Gremium: Mitgliederversammlung 

Beschlussfassung durch: Mitgliederversammlung 

Gegenstand der Vorlage: 
Anpassung der Beitragsordnung des Badischer Chorverbandes im Zuge der Gründung der 
Gemeinsamen Chorjugend Baden-Württemberg (CJBW).  

Sachverhalt: 
Mit der Gründung der Chorjugend Baden-Württemberg (CJBW) wird die Kinder- und Jugendchorarbeit 
künftig operativ über die CJBW organisiert. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Beitragsordnung des Badischer Chorverbandes 
anzupassen: 

1. Die Mitgliedsbeiträge, die von den Kinder- und Jugendchören im Badischer Chorverband 
erhoben werden, sollen unverzüglich und ohne Abzüge an die Chorjugend Baden-
Württemberg weitergeleitet werden. 

2. Der bisherige Beitrag je aktivem Mitglied in den Kinder- und Jugendchören des Verbandes 
beträgt € 0,-. Mit der Weiterleitung an die CJBW wird der Beitrag zu Beginn auf € 3,30 pro 
Mitglied und Jahr festgelegt und zusammen mit den übrigen Beiträgen des Verbandes 
erhoben. 

3. Die organisatorische Abwicklung (Erhebung und Weiterleitung) wird über den Badischen 
Chorverband sichergestellt. 

4. Der Badische Chorverband erhebt im Bereich der Kinder- und Jugendchorbeiträge ausschließlich 

die von der Chorjugend Baden-Württemberg und der Deutschen Chorjugend (DCJ) festgelegten 

Beiträge als Durchlaufposten. 

Beitragserhöhungen oder strukturelle Veränderungen, die von der Chorjugend 

Baden-Württemberg oder der Deutschen Chorjugend beschlossen werden und die über den 

Verband abgerechnet werden, werden ohne eigenständige Anpassung oder Aufschläge 

weitergeleitet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

• Der Badische Chorverband führt die Beiträge der Kinder- und Jugendchöre vollständig an die 
CJBW und DCJ weiter, wodurch dem Verband selbst keine zusätzlichen Einnahmen 
entstehen. 

• Für die Kinder- und Jugendchöre ergibt sich eine jährliche Beitragserhebung von € 3,30 je 
aktivem Mitglied und Jahr; 

aufgeschlüsselt:  
1,43 € Beitrag CJBW 
1,20 € Beitrag DCJ 
0,30 € Beitragserhöhung DCJ (ab 01.01.2027, Beschluss Mitgliederversammlung DCJ, 11.-

12.04.2026) 
0,37 € Versicherungen 
= 3,30 € pro Kind/Jugendlichem, 

die an die CJBW und die DCJ weitergeleitet wird. 

• Die Beitragserhebung erfolgt zusammen mit den regulären Beiträgen des Badischen 
Chorverbandes; zusätzlicher Verwaltungsaufwand ist minimal. 
 

Vorgeschlagener Beschluss: 
Die Beitragsordnung des Badischer Chorverbandes wird wie folgt angepasst: 

1. Weiterleitung der Beiträge 

Die im Auftrag der Chorjugend Baden-Württemberg und der Deutschen Chorjugend von den 
Kinder- und Jugendchören erhobenen Mitgliedsbeiträge sowie etwaige Umlagen werden ohne 
Abzüge und unverzüglich an die Chorjugend Baden-Württemberg und Deutschen Chorjugend 

weitergeleitet.“ 
2. Beitragshöhe 

Der Beitrag je aktivem Mitglied in den Kinder- und Jugendchören des Badischen 
Chorverbandes wird zu Beginn auf € 3,30;pro Kind/Jugendlichen pro Jahr  festgelegt und 
zusammen mit den übrigen Beiträgen des Verbandes erhoben. 

3. Durchlaufposten-Regelung / Beitragshoheit 

Der Badische Chorverband erhebt im Bereich der Kinder- und Jugendchorbeiträge 

ausschließlich die von der Chorjugend Baden-Württemberg und der Deutschen Chorjugend 

festgelegten Beiträge als Durchlaufposten. 

4. Beitragserhöhungen oder strukturelle Veränderungen, die von der Chorjugend 

Baden-Württemberg und der Deutschen Chorjugend beschlossen werden und die über den 

Badischen Chorverband abgerechnet werden, werden ohne eigenständige Anpassung oder 

Aufschläge weitergeleitet. 
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5. Organisatorische Umsetzung 

Die Beitragserhebung sowie die Weiterleitung an die Chorjugend Baden-Württemberg erfolgen 

organisatorisch über den Badischen Chorverband. 

Der Vorstand bzw. die Geschäftsführung des Badischen Chorverbandes wird beauftragt, die 

ordnungsgemäße Umsetzung sicherzustellen. 
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